
Gewerkschaftlich organisierte Aktionen nach Ende der Friedenspflicht sind zulässig. Alle von der IG Metall ausgerufenen 

Warnstreiks, Demonstrationen und Kundgebungen während der Arbeitszeit sind deshalb rechtmäßige Kampfmaßnahmen. Diese 

Warnstreiks verstoßen nicht gegen den Arbeitsvertrag. Auch LeiharbeiterInnen müssen während gewerkschaftlichen Warnstreiks 

nicht weiterarbeiten und sich auch nicht zum Streikbruch missbrauchen lassen. 

für unsere Forderung nach  

5% mehr Geld 

Zur Durchsetzung unserer Forderung rufen wir die Beschäftigten 

im Betrieb zu Warnstreiks auf. 

11. Mai 2016 

Großer Aktionstag  

Ab 11:30 Uhr:  Kundgebung der Friedrichshafener    

     Betriebe auf dem Maybachplatz 

Ab 13:00 Uhr:  Gemeinsame Kundgebung der Betriebe aus 

     dem Landkreis Ravensburg auf dem   

     Holzmarkt in Ravensburg 
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